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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1991

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10 idF 1986/111;

Rechtssatz

§ 67 Abs 10 ASVG sanktioniert nur die Verletzung von Vertreterp5ichten; Umständen, die in der "privaten"

Vermögenssphäre liegen, dem Verhalten bei der Leitung anderer Unternehmen oder gar persönlichen Eigenschaften

kommt daher Bedeutung nicht zu.
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